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dervereinten Deutschland im Wege von Länderkonkordaten durchge
führt.34 

Resümierend ist daher festzuhalten: Die gegenwärtige Diözesanorgani-
sation und Diözesanzirkumskription in der Bundesrepublik Deutschland, 
in der Schweiz und in Österreich kann nur auf dem Hintergrund einer lan
gen Entstehungsgeschichte verstanden werden. In der neuzeitlichen Ent
wicklung bildete sich im Konstitutionalismus eine rechtliche Praxis her
aus, die sich zu Völkergewohnheitsrecht verfestigt und auch Eingang in 
das Völkervertragsrecht gefunden hat. Kennzeichen dieser rechtlichen 
Praxis sind Konsultationen, Verhandlungen, «freundschaftliche Lösun
gen» - eine Praxis, die von den relevanten Völkerrechtssubjekten mit der 
Überzeugung ausgeübt wurde und wird, dass ihre Anerkennung als Recht 
für den internationalen Verkehr notwendig geworden ist. 

Daher wurde in dieser Zeit die Konsultationspraxis, die «freund
schaftliche Lösung» im allgemeinen, im Hinblick auf die Veränderungen 
der Territorialverfassung im besonderen vielfach auch Bestandteil von 
Konkordaten und damit des Völkervertragsrechts. 

Daraus ergibt sich: Im Hinblick auf Diözesanerrichtungen hat sich 
die Konsultationsverpflichtung zu einem Bestandteil des Völkerge
wohnheitsrechts verdichtet, das im vorliegenden Fall der Bistumserrich
tung flagrant verletzt wurde. 

34 Überblick bei J. Listl, Die Neufestlegung der Diözesanzirkumskription im wiederver
einigten Deutschland, in: Carlen, Neue Bistumsgrenzen - Neue Bistümer (Fn 29), 
S. 13-34. 
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